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incCommodum geweſen wäre, 0 werden wir unſeren Parochus eines⸗
adeln dürfen, enn EL erſt nach der heiligen Meſſe den

Verſehgang Unternommen hat w nderes wäre eS natürlich
geweſen, wenn Paula ſich in der Nähe der Kirche befunden
haben würde, odaß eln längeres Aufſchieben des pfarrlichen Gottes
dienſtes nicht notwendig war, oder Sempronius ohne Rückſicht auf
den ˙ dringenden Verſehgang den gewohnten ſonntäglichen Gottes
dienſt abgehalten haben würde. In dieſen en freilich mu ſich
Unſer Pfarrer wohl mindeſten den Vorwurf der Unklugheit
gefallen laſſen. M.

(Eine ungiltige Ehe zweimal ſaniert.) Rufina
fiel vom katholiſchen Glauben ab und heiratete, nachdem ſie Jüdin
geworden, vor dem Rabbiner einen gewiſſen Samuel Na
längerer Zeit meldet dieſer ſich zur Taufe Der Prieſter, aQn den CT

ſich wendete, erba ſich mit Erlaubnis des Pfarrers alle nötigen
Vollmachten vom hochwürdigen Ordinariate: Tauflizenz, Vollmacht,
die Apoſtatin in die Kirche aufzunehmen, Diſpens von den drei Auf
geboten. Der Pfarrer fragte noch ausdrücklich den (außerhalb der
ordentlichen Seelſorge ſtehenden) Prieſter: „Sie übernehmen
alles““ vorauf der Prieſter ſich bereit erklärte, Im Falle der Er
laubnis des Pfarrers, der darauf entgegnete: „Oa, gu  40 Am
betreffenden Tage erwartete der Prieſter In der Sakriſtei noch die
Ankunft des arrers, der ihm zurief: „Nun alſo, worauf warten
Sie? achen Oie keine Umſtände!“ und entfernte ſich Ueberzeugt,
daß Er zu Allem ermächtigt ſei, taufte der Prieſter den Samuel
(Rufina hatte 2 chon rekonziliiert), nahm den Manifeſtationseid
und die Trauung vor zwei Zeugen vor Nach beendigter Funktion
ließ ihn der Pfarrer In die Kanzlei rufen und empfing ihn mit den
Worten: 77 , Sie 0  en auch kopuliert? Dazu hatten Sie doch
keine Delegation.“ Der Prieſter an verblüfft da und erklärte, die
Leute alſo zur Konſenserneuerung nochmals rufen zu wollen, worauf
der Pfarrer E  L  ete ⁴8

ſt nicht nötig, die Delegation konnten
Sie vorausſetzen.“ 25 (Die Taxe var entrichtet, die Matriken
alle bereits ausgefüllt.) „Entſchuldigen, Herr Pfarrer, eine delegatio
praesumta gibt 68 nicht; höchſtens eine acita. inſoferne Herr
Pfarrer eine Ahnung hatten, daß ich Ihren Worten zufolge vielleicht
auch kopuliere und damit im Eventualfalle einverſtanden waren.“
Der Pfarrer entgegnete kurz: „Va

Wa war da 3u machen? enbar war der Prieſter nt
Rechte mit ſeiner andlung ſowohl als mit einem Urteile

Er wählte folgenden Ausweg: Er ging hochwürdigſten
Biſchof der Dißzeſe für eine rein kirchliche Trauung könnte auch
der Generalvikar delegieren; für eine ſtaatlich Iltige iſt eS un
Oeſterreich zweifelhaft) nd bat ihn, als parochus Ordinarius ihn
vorſichtshalber zu delegieren, ließ kurze Zeit die eiden Kontrahenten
Im Glauben und nahm ihnen ſpäter bei Gelegenheit
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N Gegenwart zweier Zeugen inter dem Vorwande eines Unter
laufenen Formfehlers bedingungsweiſe einen neuen Konſens ab

onoriu Rett V
an man die Pflichtmeſſe hören und Uugleich

beichten?) Man pflegt bei uns Sonn⸗ und Feſttagen während
der Frühmeſſe Beicht 3 hören. Da rif S ſich nun nicht ſelten, daß
Perſonen, welche zu tefer Zeit beichten, weder vorher eine heilige
Meſſe gehört aben, noch nachher eine Meſſe 3u bren gedenken, und
eS kommt ogar öfters, namentlich auf dem ande, or, daß ſie braus—
ichtlich nachher keine mehr hören können. Auch gewöhnlichen
Sonntagen bleibt vielen Perſonen, zuma den Dienſtboten In Adten
ni elten kaum eine andere Zeit für die heilige Beichte übrig als jene,
während welcher ſie zugleich ihre Pflichtmeſſe anhören wollen iſt
Qher die rage von praktiſcher Bedeutung, ob man dem Kirchen  2
gebote, an Sonn⸗ nd Feſttagen eine heilige 3 hören, genüge,

man während derſelben ſeine Beichte ablegt? leſe Frage dürfte
umſomehr Aam 0 ſein, aAls ſie unſeres Erachtens von mehreren

Theologen mit viel 3u großer Sicherheit verneint wird.
Löſung Um die Sache allſeitig 3 beleuchten, bringen wir

zuer jene Allgemeinen Grundſätze In Erinnerung, welche n (zug
auf da poſitive Gebot des Meſſehörens an Sonn— und gebotenen
Feſttagen geltend gemacht werden. Dr V  h Ev Pruner lehrt „Um
dem Gebote genügen, iſt erfordert: A) Anhörung einer ganzen
heiligen Meſſe eines Prieſters, der nicht Unter die nicht tolerierten
Exkommunizierten gehört b Teilnahme mit Gegenwart des Leibes
und der Seele Iſterer Ird genügt, wenn man entweder durch
unmittelbare Sinnenwahrnehmung euge des auf dem Altare voll
zogenen heiligen Aktes iſt, oder durch Anſchlu OIn die anweſende
Gemeinde nd Beobachtung der Akte, durch welche dieſe ihre eil
nahme der heiligen kundgibt Die Gegenwart der Seele
erheiſcht ＋. daß man der heiligen beiwohne „VOluntarie
libere“. In der Intention, ott zu ehren, einen Religions⸗
akt 3u ben Gegenwärtig ſein, Um ſich die Kirche zu beſehen,
oder nur Qus Neugierde, wäre nicht Religionsakt; ern ſolcher aber
iſt Gegenſtand des Gebotes; 25 mit attentI0 „CMWernd“. mit
Ausſchluß und Unterlaſſung einer jeden Beſchäftigung, welche mit
der Achtſamkeit auf die heilige Handlung unvereinbar iſt, und We⸗—
nigſtens jenem Grade von attéent!0 „Hiiternd“, ohne welche der Akt
nicht mehr menſchlich freier Akt n der Spezies der Religion enannt
werden könnte, mit der Achtſamkeit des Geiſtes, MN welcher
ſich bewußt iſt, der heilige Akt der eligion, welchem man zur Uebung
der Tugend der Religion beiwohnen will, werde jetzt Am Altare wirk⸗
lich vollzogen.“) Es rag ſich demnach: I.

Iſt die Beichte eine mit
der Anhörung der eiligen Meſſe unverträgliche Handlung?

ehr
lage.) 316 uch der katholiſchen Mora  eologie reiburg 1883 Herder (2 Auf


